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Vo rwort

Seit der letzten Auflage aus dem Jahre 2018" haben sich wichtige Änderungen ergeben, z.B. die

neuen Vorschriften zur Neufeststellung des Jahresarbeitsverdienstes, die zum 01;01.20'2_1 in

Kraft getreten sind. Da wir Sie mit der Broschüre möglichst umfassend und aktuell informieren

möchten, wurden die Fragen und Antworten zu einzelnen Stichworten ergänzt und aktualisiert.

Weiterhin haben wir einige Stichworte aufgrund aktuellerAnfragen sowie Fragen und Diskussi-

onsbeiträgen aus unseren Seminaren neu aufgenommen. Zu erwähnen ist hier die Frage der

Einbindung von Menschen mit Behinderung in die freiWillige Feuenwehr. Eine Behinderung

schließt eine Mitgliedschaft versicherungsrechtlich nicht grundsätzlich aus. Ein ehrenamtli-

ches Engagement‘in der freiwilligen Feuerwehr ist auch außerhalb des Einsatzgeschehens

möglich. Nach Aufnahme in die Jugendfeuerwehr bzw. freiwillige Feuerwehr ist Versicherungs-

schutz unter den Voraussetzungen des SGB VII gegeben.

Wir hoffen, dass die Broschüre in ihrer aktualisierten Fassung bei der Klärung unfallversiche-

rungsrechtlicher Fragestellungen weiterhin gute Dienste leistet. Anregungen und Kritik sind

iederzeitwillkommen.

Saarbrücken, im Januar 2021 Der Geschäftsführer
Thomas' Meisér



Fragen und Antworten

Abfindungen

Kä77nen Renten obgemden werden?

Renten an Versicherte können unter bestimmten Voraussetzungen mit- einem Kapital-
betrag abgefunden werden.
Witwen oder Witwer, die eine Hinte'rbliebehenrénte erhaltenwerden im.Falle der-eis-
ten Wiederverheiratung abge'fund'en.

Absichtliche Verurs'a'chung eines Versicherungsfalles

Haben Versicheer und (TI/8 Mhterb/1ébenen Ansprüche auf[am:/age” bei ab$idltii-
cher Verufsac/mng des Versicherungs/aI/es?

Die Leistungen können ganz oder teilWeise versagt oder entzogen werden, wenn der
—} Versic'hér'ungsfail bei einen/on Versiche'rten begangenen Handlung eingetreten ist-,
die nach rechtskräftigem strafgerichtlichen Urteil ein Verbrechen oder:vorsätzliches
Vergehenist,

Ab$perrdien$te Ordnungsdienste

ln'länd.lichen Gemeinden wird die freiwillige Feuerwehr gelegentlich zu Tätigkeiten der
vqrgen'änten Art a"nlässlich von Frenleichnamsprozes'sjiönen, Straßenradre'r't'nén;
Dorifl‘esten usw. gebeten.

SinddieAngebön'gen derfreM17/igen Feuerwehren be1'50/c/Jen 7'äfiqkeiten versic/7erf.’

ImGrunde gendmmen handelt es sich bei diese'n Tätigkeiten nicht_umAvufgaben des
andschutzes und der Hilfeleistung. Dennoch:besteht Versicherungsschutzwenn der
Weh'rführef oder die Wehrführerin die Dürchführun'g Solcher Dien'ste ahardnet und die

Ausführung überwacht.

Alarm

Sind die_Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren versichert, wenn sie im Alä‘rrhie-
rungsfall imfhäuslichen Bereich verunglück'en?

Normalewveise besteht Versicherungsschutz auf'dem Weg zur versicherten Tätigkeit
erst nach Durchschreiten derHaustlir. lm Falle_ein_erAlarmierung beginnt derversiche-
’run‘gssch‘utz unabhängig davon. wo sich der/die' Féuerwehrangehörige gerade ben—

det. Versichert sind dann auch Tätigkeitenzur unverzüglichen Aufnahme des Dienstes
in der Wohnung oder im Treppenhaus,

Beispielzl Der Feue'rwehrangehörige wird von der Äla'rmierung im schlaf überrascht. We-
gen der Eile und Hast"stolpert er noch irn Schlahimmer beim Aufstehen. Eristge'set-z-
[ich unfallversichert.
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Alkohdl_gjenus'$

Kanr'r T(unk’enheitzum Veitust'd'as—Versichetungssthgtzjés ihr'er7?

Führtde’rAlkoholgenusszu einem Leistungsaus’fall (= Die Person ist derart-betrunken,
dass sie keine dem Unternehmen ..Feüe'rWehr" förderli_c'he Tätigkeit 'v'ernchten kann“);
ist eine versicherte Tätigkeit und damit Versicherungsschutz zu verneinen Wann em
_Leistungsausfa‘ll anzunehmen ist, lässt sich nicht anhand der Blutaikoholkonzentra—
on (BAK) bestimmen. Béstiinmend sind die Umstände |m Einzelfall.

Führt der Alkoholgenuss lediglich zu einem Leistuhg$abfall, ist der/die 'Versiéh’ert'e
zwar noch bei einer versicherten Tätigkeit; derVersicherungsschutz geht jedoch verlo—

ren. Wenn die Trunken_heit die rechtlich allein wesentliche Ursache des Unfallés ist
Das alkoholbedingte Fehlverhalten ist dann rechtlich allein wesentliche Ursache, wenn
der/die Versicherte nach der Lebensertahrung ohne Alkoholeinuss bei derse'lbe'n
Sachlage wahrscheinlich nicht verun‘glückt wäre.

Bei Unfällen von angetru'n'ke'nen Kraftfahrern und Kraftfah‘rennnen (auch Motdrradfah-v
rem und Motorradfahrerinnen) wird der Alkoholgenuss als rechtlich allein wesentlich
angenommen, wenn der Verkehrsteilnehmer bzw. die Verkehrstalnehmerm ab.50_lut_

verkehrsuntüchtig ist und er/sie nicht den Beweis antreten kann, dass andere Um-
stände als der Alkoholgenuss den Unfall [Wesentlich mit-) verursacht-haben.

Ältersab‘teilüng

Mit.dem'Au55chéiden au‘sdem aktivenFeuerwehrdienst-tre'tendie Mitglieder häug ina-

d|é A|_t_egrsa'btenungen der frei|iui_||ig'eg_n;“Feuerwehren-über;

[rl/als i',st—v_efsi'chert?

Grundsätzlich dürfen Angehörige der Altersabteilungen nicht mehr an -Übung_s- und
Ein'sat‘zdiensten teilnehmen. Versmherungsschutz kommt i.'e'do_ch für solche _Diénst'e In.
Betracht, zu denen sie von der iew_eiligen Wehrherangezogen werden können

jDaz_u-zählen_zum Beispiel:
o Mithilfe beim Wartungs- und Werkstattdienst
- Mitwirkung bei Ausbildüngs- 'und Schulungsveranstaltungen als Untenweisér
— Betreuung von Vorbereitungsgruppen und ]ugendfeuerwehren

Damit sie versicherungsrechtlich den aktiven Feuerwehrmitgli'edem gleichgestellt sind,
ist V'or_aus_setzdng dass die ie.w_eihge Brandschutzsatzung der Gemeinde eine Übe'rtraj.-

gung 'sQleherAufgaben versteht und die zum Unfall führende Aufgabe durch den Wehr-
führer bzw. die Wehrführerin angeordnet wurde. Versicherungsschutz besteht dann
au.ch bei der Teiln'ahme der Altersk'ämeradinhen bzw. Altersk'ame'r'aden an ofziellen.
Veranstaltüngen der aktiven Feuerwehr, wie z.B. FeuerwehrfeSten Wahnachtsfaem

samt eingeladen. hat.
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Anträge auf Sozialleistungen

Müssen die Leistungen in dergesetzlichen Unfallversicherung beantragt werden?

Sobald der Unfallversicherungsträger von einem —> Versicherungsfall Kenntnis erhält,
stellt er die Leistungsansprüche des/derVersicherten von Amts wegen fest. Im Übrigen
ist nur in Ausnahmefällen ein Antrag erforderlich (z.B. bei Abndung einer Verletzten—
rente, bei Ersatz eines Sachschadens).

Gibt es besondere Antragsformulare?

Nein. Alle Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung können formlos bean-
tragt werden.

Können Minderjährige Anträge aufSozialleistungen stellen?

Wer das fünfzehnte Lebensjahr vollendet hat, kann Anträge auf Sozialleistungen stel-
len und verfolgen sowie Sozialleistungen entgegennehmen. Allerdings kann von den
gesetzlichen Vertretern (z.B. Eltern) die Handlungsfähigkeit durch schriftliche Erklä-
rung gegenüber uns eingeschränkt werden.

Arbeitsgerät —> Arbeitsunfall

Arbeitskleidung

Sind die Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren beim An- und Ausziehen ihrer
Dienstkleidung versichert?

Das An- und Ausziehen von Kleidungsstücken und Schuhen ist irn Allgemeinen dem
unversicherten Lebensbereich zuzuordnen. Da der Feuerwehrdienst eine besondere
Kleidung voraussetzt, ist Wechseln der Kleidung am Arbeitsort (z.B. Gerätehaus, Ein-
satzstelle) als —+ versicherte Tätigkeitanzusehen.

Wie ist der Sachverhalt zu beurteilen, wenn derDienstanzug im häuslichen Bereich an-
gelegt wird?

In diesen Fällen besteht kein Versicherungsschutz, weil die Tätigkeit dem privaten, un-
versicherten —> häuslichen Bereich zugerechnet werden muss. lm Alannierungsfall
(—> Alarm) kann ausnahmsweise Versicherungsschutz bestehen, wenn bei einem Un-
fall die für das An- oder Umkleiden gebotene Eile (wesentlich mit-) ursächlich ist.

Ist das Umkleiden aus dienstlichen Gründen als versicherte Tätigkeit anzusehen?

Muss die Dienstkleidung notwendigerweise (z.B. wegen Durchnässung beim Einsatz,
Ablegen des Einsatzanzuges und Anlegen des Dienstanzuges) gewechselt werden, be-
steht auch auf den hierzu erforderlichen Wegen (z.B. zum Gerätehaus, zur Wohnung)
Versicherungsschutz.
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Arbeitsunfall

Was ist ein Arbeitsunfall?

DerArbeitsunfall ist ein Unfall, den Versicherte infolge einer unterVersicherungsschutz
stehenden Tätigkeit (—* versicherte Tätigkeit) erleiden. Unfälle sind zeitlich begrenzte,
von außen auf den Körper einwirkende Ereignisse, die zu einem Gesundheitsschaden
oder zum Tod führen. Als Gesundheitsschaden gilt auch die Beschädigung oder der
Verlust eines Hilfsmittels (z.B. Brille, Zahnprothese).

Versicherte Tätigkeiten sind auch

o das Zurücklegen des mit der versicherten Tätigkeit zusammenhängenden unmittel-
baren Weges nach und von dem Ort derTätigkeit (—> Wege),

- das mit einer versicherten Tätigkeit zusammenhängende Vemahren, Befördem, In-

standhalten und Erneuern eines Arbeitsgeräts oder einer Schutzausrüstung sowie
deren Erstbeschaffung, wenn diese auseranlassung der Unternehmer (z.B. Gemein-
de, Feuerwehr) erfolgt.

Arzt / Ärztin—> Durchgangsarzt / Durchgangsärztin
Ausbildung—> versicherte Tätigkeiten

Ausland

Sind die Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren bei einem Auslandsaufenthalt versi-
chert?

Versicherungsschutz besteht auch bei einem Einsatz der Feuewvehr im benachbarten
Ausland oder bei einer anderen —> versicherten Tätigkeit (z.B. Dienstreise).

Bambini-Feuewvehr —> Vorbereitungsgruppen

Bau eines Feuerwehrgerätehauses

Sind die Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr, die mit Zustimmung des Bürgermeis-
ters oder der Bürgermeisterin beim Bau, Aus— oder Umbau eines Feuewvehrgerätehau-
ses freiwilligmithelfen, versichert?

Es besteht Versicherungsschutz.
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Beerdigung, Hochzeit

Besteht _\('ersicherungsséhutz bei de_rTenahme an Trauer bzw, Hachzes'feiem- füge)”-

n.enAhgehögrigeh oder‘eine Angehörige-ddr freiWilli3e'n—Feueöf'är?

Die Teilnahme a-n Trauer- und Hochzéitsfeiern aufgrund men5chlicher Anfeilnahrne,
.kameradschafthcher Verbünde'nhe'it, gesellschafthcher und rel|giö5er Bindung ist un-
ver5|chert Versichert sind jedoch che Feuerwehrangeho'rigen, die aus Repräsentat|ons-
_grunden der eigenen Wehr z'u einer sö[chén. Feier vom W'ehiihrer __bzw_._vtm _d'erWehr
führerin— a'bgeprdnei—werden.

Behinderung

Eine Behinderung schließt eine Mitgliedschaft'In derfrewlhgen Feuérwehr g_runds_ät_z'-
lich nicht aus. Sobald der Feuerwehranwärter oder die Feuemehranwärterin ein Mit-
giie’d-- ’d'erfreiwilligen Feuewizehr ist, besteht grundsätzlich Versicherungsschutz irn Rah—

men der allgemeinen Grundsätze- Feuenwehran‘gehörige dürfen iedo'ch nur für Tätig-
keiten eingesetzt werden, für die sie körpe'rlic'h und geistig geeignet sowie fachlich be-
fähigt sind. Bei Zweifel an der körperlichen oder geistigen Eignung von Feuérw'ehrange-
hörigen für die vorgesehene Tätigkeit- hat eine Untersuchung durch eine geeignete Ärz-
tin bzw. einen geeignete'n Aizt zu erfolgen Unter Berücksichtigung des Untersuchungs—
;e'rgebnisse's können dem. oder.derFeuerwehrangehongen individuelle Aufgaben Tätig-
keiten und Funktionen zugewie5en werden.

Betfie'bsh'ilfe'

Haben iandwntschaftirche Unternehmer und Unternehmerinnen, die einen Arbeitsun-
fall bei einer Tätigkeit in der freiwiil|gen FeueiWehr erleider'r, Anspruch auf Betriebshii-
fe?

||h.Bereich der iändwiitschaftliche'n UniallVersithérung Wird dein ia'ndwi'rt5chaftiiche’n
Unternehmer und der iandwirtschaftlichen 'Unt'emehmerin unter bestimmten Voraus—

Satzungen als Sachleistung--Betriébshilfe gewährt. Erleid_en landwntschafthche Unter-
nehmer und Unternehmerinnen den A|beitsunfail bei der- freiwilligen Feuewvehr, ge-
währen |n der Regel die landWirtscha'ftlichen Krankenka$'sen- und nicht die Tm'gerd'er'

allgemeinen Unfallversicherun-‘g- .diijetti5eb5hilfe- als Sachleistu'rig.

Betreuungsmaßnahmen

Sibd" Eltern versiéhert. Wenn _siie‘ die d'ugendfeueMehrmit'glieder ‘äi1f Wändewngh
Fahrten und in‘zeltla'ge'rn' begleiten?

[Eltern, die Aufsi'chtsfunkti'onen nicht nur für ihr eigene's Kind übernehmen, sqr'rde'rn

auch für andere lugendfeuennehrmitglieder, sind grundsätzlich in dieser Eigenschäft=
Versichert ihre Betreuungsfunkhon m'uss aber0fziell festgelegt sein-
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D'i'e‘n‘stgänge, Dienstreisen

Besteht bei Diensfgängen und‘aufDi9ns'treisen Versiit;herungsschutz?

‘Dienstgänge und Diänstreiäen él'nd Teil der versicherten Tätigkeit und. stehen daher
unter‘V'ersicherungsschurz..

Wie ist die Rechtsl'age, wenn die Angehörigen der freiWilfigen Feuemehrihre Dienstge—
's_chä f_te' beendet haben und sich ihrer Freizeitgestaltüng' züwenden?

'Äü'fbi’e nstrei's-en- besteht 'kein-Ver5'icherungssth ut2ru n-d umzdie Uhr";Unfäl'i'e.die5ith
in*äfer_-'Freiizeit ete'ign'e'n, sind keine Arbeitsunfälle'.

Wie ist“-gerSachverhalt zu beurteilen, wenn au‘f;einer Dilenstreisaadereinem Dienst—

gan_g private Tätigkeiten vehichtet werden?

.W'enn:derWeg in einen den l'nteressen der‘Feuewvehrun'd in einen privaten Interessen
ji_1_i.ér1_én_den Teil_aufg‘eteil_t werden ka'n'm ist nur der Teil des Wege},urifall’ge's‘ch'ütüi'd4é't
den betrieblichen lniter_essen dient.

Besteht bei Be$ucheh einer Pärter-Wehrin Iösferreich an'läsälith eineizi$0élähr-Feijer
Versicherungschutz?

Besuchsreisen zur Pege von Feuem/ehrkameradschaften stehen'm der Regel nichtun-
_terdem Schutz dergesetzhchen _Unfallversicherung. Reisen sind nurd'ann Dienstreisen
und der versicherten T_ät_i'gkéi_t gleichzus'e'_tze'n wenn sie dein Unternehmen
Feuenrvehf“ in rechtserheblicherWeise dienen (Beispiel: Teilnahme an.einem auswär-.
tigen Fortbildüngslehi'gang fürdie Wehr)

Wie ist die Rechtslage, wenn _aus Anläss_ eines ]ubiläurns einer benachbarten _Fen”er-

Wehr“ che Wehr |hre Auilértung macht?

AUC.h für diese Anlässe ge'l'te di_e' gleichen Giun_d_sätze'. Nur, darin,‘wenngbesondfere
Umstände vorliegen. die eine Kameradschafts_pfl"ege erf0rdern weil etwa die‘We‘hten
von Fall zu Fall bei Unglucksfallen gemeind'eübergreifend zusammenarbeen, kann,
Versmherungsschutz |n Betracht kommen.

DurchgangsarztiDurchgangsärztin.

Wann ist nach "eiri'e'm Unfall _ein Du'r‘chgarigsaizt'fode'rieineßixrchgangsäfmirisaurgusu-
chen?

Wenn das Feuerwehrmitglied mit Arbe|tsunfahlgkelt rechnen muss oder länger als eine
Woche ärztlicher Behandlung bedarf, ist unbedingt ein Durchgangsa_rzt oder eine
Durchgangsamtm aufzusuchen. Bei Augen—., HNO- oder Zahn-Verletzungen bitte umge-
hend den entsprechenden Facharzt bzw. die entsprechende Fachärztin aufsuch.en
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Eigenwirtschaftliche Tätigkeiten

Was versteht man unter eigenwirtschaftlichen Tätigkeiten?

Eigenwirtschaftliche Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die zum Zwecke privater Interessen
verrichtet werden und nicht dem Feuerwehrdienst hinzugerechnet werden können. Zu
den unversicherten eigenwirtschaftlichen Tätigkeiten zählen in der Regel Schlafen, Es—

sen, Trinken, Besorgen von Zigaretten usw.

Einkaufvon Nahrungsmitteln

Sind die Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr auf dem Wege zum Einkauf von Le-
bensmitteln für die Arbeitspause versichert?

Der Einkauf von Lebensmitteln ist grundsätzlich eine unversicherte —> eigenwirtscha-
liche Tätigkeit. Das gilt auch dann, wenn die Nahrungsmittel vorAufnahme des Diens-
tes für die Arbeitspause gekauft werden. Dient die Nahrungsaufnahme der Erhaltung
derArbeitskraft und werden die Lebensmittel alsbald verzehrt, ist ausnahmsweise Ver-
sicherungsschutz aufdem Weg zum Einkaufund zurück gegeben.

Wie ist der Sachverhalt zu beurteilen, wenn Angehörige der freiwilligen Feuerwehr die
angebotene Gemeinschaftsverpegung ausschlagen und sich in einem nahe gelege-
nen Lebensmittelgeschäft Nahrungsmittel zum alsbaldigen Verzehr und zur Erhaltung
derArbeitskraft beschaffen?

Es besteht Versicherungsschutz, weil es keine Verpichtung gibt, an der Gemein-
schaftsverpegung teilzunehmen.

Ist derAufenthalt in einem Lebensmittelgeschäft versichert?

Nur die Wege sind versichert, nicht aber derAufenthalt im Geschäft.

Spielt die Länge des Weges bei derBeurteilung des Versicherungsschutzes eine Rolle?

DerWeg zur Besorgung der Lebensmittel in der Arbeitspause darf nicht unangemessen
lang sein. Wenn der Einkauf nur ein Drittel der Pause in Anspruch nimmt, ist das noch
als vertretbar anzusehen.

Besteht bei derNahrungsaufnahme Versicherungsschutz?

Essen und Trinken sind im Allgemeinen dem persönlichen und daher unversicherten
Lebensbereich zuzurechnen. Ausnahmsweise besteht aus betriebsbedingten Gründen
Versicherungsschutz. Beispiele: Verzehr verdorbener Speisen aus der Gemeinschafts-
verpflegung der Feuenrvehr. Trinken bei Durst erregenden Einwirkungen durch starke
Rauch- oder Hitzeentwicklung.

Entschädigungsfonds ——> Fonds für Unterstützungsleistungen
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Fahrgemeinschaften —> Arbeitsunfall; Wege

Fahrten —> Dienstgänge, Dienstreisen; Gerneinschaftsveranstaltungen

Festzelt

Unterh'egen vorbereitende Tätigkeiten (z.B. Aufbau eines Festzeltes, Materialbesorgun-
gen) für eine ofzielle Festveranstaltung der Feuerwehr dem Versicherungsschutz?

Soweit die Feuemehr den Zeltaufbau in eigener Regie besorgt, sind die mithelfenden
Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren versichert. Entsprechendes gilt für den Ab-
bau des Festzeltes. Auch die sonstigen vorbereitenden Tätigkeiten sind versichert, so-
fern sie mit der Festveranstaltung in einem ursächlichen Zusammenhang stehen.

First Responder-Einsätze

Sind die Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren bei First Responder-Einsätzen versi-
chen?

Wird die freiwillige Feuerwehr im Auftrage einer Kommune mit der Sonderaufgabe
First—Responder" betraut, besteht grundsätzlich gesetzlicher Unfallversicherungs—
schutz.

Fonds für Unterstützungsleistungen

Gibt es einen Fonds, wenn keine Entschädigungsansprüche gegenüber der Unfallkasse
Saarland bestehen ?

Beim Ministerium für Inneres, Bauen und Sport des Saarlandes wurde ein Entschädi-
gungsfonds errichtet, dessen Mittel vom Land bereitgestellt werden. Es werden aufAn-
trag freiwillige Unterstützungsleistungen an aktive Angehörige der Feuerwehren und
ihre Hinterbliebenen erbracht, soweit ein Gesundheitsschaden während des Feuer-
wehrdienstes (Aus— und Fortbildung, Übung und Einsatz) eingetreten ist, wenn eine
Entschädigungsleistung durch die Unfallkasse Saarland nicht erbracht Wird, weil die
für diese geltenden gesetzlichen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Dies gilt auch
bei Todesfällen.

Fortzahlung des Arbeitsentgelts

Müssen Arbeitgeberinnen aderArbeitgeber, bei denen Angehörige der freiwilligen Feu-
enuehr beschäftigt sind, bei Arbeitsunfällen dasArbeitsentgelt fortzahlen?

Für den Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts ist es grundsätzlich unerheblich,
wann und bei welcher Gelegenheit sich Beschäftigte eine Krankheit zuziehen oder ei-
nen Unfall erleiden. Der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin hat das Arbeitsentgelt
auch dann fortzuzahlen, wenn die Arbeitsunfähigkeit die Folge eines Arbeitsunfalls ist,
den sich der /die Feuewvehrangehörige in Ausübung seines Dienstes zugezogen hat.
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Kann der-Arbeitgeber' bzw. die Arbettgeberm, wenn “der Unfall beim Feuerwehrd;enst
eingetreten ist. die Fortzahl'ung des Arbeitsentgelts verWei_gern und das Mitglied der
freiwillige'n Feuerwehr an die. gesetzlicheUnfallversither‘0ng' verweisen?

Dies ist _r9ch_tlich’ nicht zulässig. Weigert sich die Arbeitgeberin bzw. der Arbeitgeber
.den_noth zahltder Unfallveracherungsträger Verletztengéld und fordert Seine Aufwen-
dungen vom Arbeitgeber bzw. derArbéitgeberin zurück.

Kann derArbeitgeber bzw :die Arbeitgeberin vom Unfallversicherungsträger seine Auf-
wehdün’ge'n für die Fortzahiung des Arbeitsehtgeits_zurückfor'dem.’ '

Es gehört wederzur Aufgabe noch zum Entschädigungsprinzip der gesetzlichen Unfall-
Sv'ersicher'urig für derartige Fälle' einzutreten. Die gesetzhchen Bestiinmurrgeh sehen da-
'her-einen solchen AüMendungsersatz durch die Unfallkasse Saarland nicht vor

Ft_e'iw'illigeHelfer und Helferinnen-

Genießen freiwillige Helferund Helferinnen beiHilfeleistungenvVeräichemngsscbutz?

Nicht zur Feuerwehr gehörende Personen sind Wenn __sie i'm Einzelfall zur H|lfele|stung
herangezogen werden oder mit Zustimmung. des Eihsätzl'eiters freiwilligbei der Geiah-
‘renabwehr oder un'rnittelbar' anschließe'n'd be1 der Beseitigungerheblicher Schaden
Hilfe leisten,ebenfalls versichert.

Sind auch Angeh örig_e oder Bekanrit_e der_Feuer'w’ehrmitglieder versiche'rt, wenn sie z.B
am Tagder offen en Tür Kuchen verkaufen?

Personen, die keine Mitglieder- derjeweiligen freiwilligen Feuerwehrs'ind und sich den—

both |n deren Arbeit einbringen-, _.z _.—B als unentgelthche H.'e'l_fer' und Helferinnen bei Feu-
:erwehr'iés'ten, sind grund5ätzlic'h gesetzlich untä'llVersichert wenn sie hierzu Vom Trä-
—ger'der Feuerwehr (Gemeinde) beauftragt wurden.

.rußbalispie|e

Sind-die Ängehörigen der freiniillig_en Feuerwehr im Rahmen des. dienstpla.nmäßigen
Sports; auchbeim Fußballspielen v'e'rsic‘hért?

Sportliche Betät_1gungen im Rahmen des Dienstspo|tes unterliegen dem. gesetzlichen
Unfallver'sicherungsschutz. S_ir|_|| und Zweck eines jeden Dienstsportes ist die körperli
«che Ertüchtigung der Wehrleute, um. damit die 'Elnsatzbereitschaft zu erhalten und zu
fördern ||| Betracht kommen alle Sportarten,. die geeign'et sind. diesen habenAnforde-
rungen zu genügen. Lauraihing, Turn- und Gymnastikübungen. Rad fahren, Schwim—
men usw. Abe| auch Mannschaftssp|éle wie Basketball Volle'yball. Handball und Fuß-
ball "sind geeignete Sportarten. Außerhalb dieses Rahmens ausgetragene Wettkämpfe
(z.B Fußballspie'le gegen betriebsfremde Mannschaften, Teilnahme an Turnieren, Po-
.kalspie'le) sind In dei Regel kein vers'ich‘ert'er' Dmnstsport mehr Ausnahmen hierzu kön*
nen nur dann zugelassen werden, wenn die Spiele”|m Rahmen von ofziellen und vorn



Fragen und Antworten

Burgerr'nei'ster oder der Bürg'erm'eiste‘rin genehmigten Veranstaltungen (z.B Werbever-
ans't_altungeri wie Tag der offenen Tür", Verglemhswettkampfe derWeinen Kamerad-
schaftsa'bende als Gemeinschaftsveransta'lt-ungen) ausgetragen werden.

Gemeinschaftsveransta'ltungen

Was vergteht man im versiéherungsrechtiichen Sinne:unt_ereiner Gemeinscha'sveram
st'aitung?‘

:Gemeinschaftsverans'taltungen sind Veranstaltungen, die dazu dienen die Verbun-

denhe_it und da's Vertrauensverhaltms z'Wischen Bet|ieb'sieitung und den Betnebsange-
hängen zu fördern. Hierzu gehören typischerweise Kameradschaft-5abende. Weih-

. ||ia_cht5fe__ierh (Betriebs—)Au5u'ge u'sw.

;Unrer-weiche'n Voraussetzungen besteht Versiche'rungsschuti?

Versicherungsschutz ist gegebenwenn
- -die‘ V'eranstäl|Ung-'vo'n jder Autorität desWeh_rführérs ;o_'de'r der 'W9h|führ€r_iri'getfajgen
wird.

o der Wehrführer oder dieWehriührerin selbst anwesend ist od'e|sich durch einenBe-
auftragten “oder eine Beäufhagte Vertret"e'n lässt,

o alle Wehrangehörige'n. wenn auch ohne Picht. an der Veranstaltung teilnehmen
kö|| nen Und

_

- die Zusammenkunft derBe‘triebsverbundenh_eit dient.

Weiche Tätigkeiten si_hdhierb.ei Versichlferf?

Alle Tätigkeiten sind v'_e'rsic'hert. die mit der.Durchführung .der-Veranstaltung in einem
ursächlichen Zusammenhang stehen. Hierzu zählen insbésbnd'ere d|e Verbere|tungs-
und;Abschlussarbeüen, das gesellige Bemammensem, Darbmtungen, Spiele. TanzV__er-
_gnü2ungen. das Bewirten.

'W'ahn endet der Versichérungsschütz?

Jede Ve|anstaltung hat einen ofziellen Beginn und ein ofzielles Ende. Die Zeitpunkt'e
werden von der'Wehrführerin oder- vom Wehr’führér festgelegt und mitgét_et. Mit—_dem
Ende der Veranstaltung.wird der- Versmherungsschutz der Feuenwe’hran'gehögen 21|-

nächst u'nterbmch'e‘n,wenn sie nicht unverzüglich den direkten Heimwe'g von der Ver-
anstaltungantreten.

.HaÜU‘ngsbeschränkung

Heften freiwillige Feuerwehrleute eihanderfürzugefügte'»Persanensch'ä‘den?‘

Kennzeichnend_ für die ge5etzliche_ Unfallver$icherung ist die Ablösungder privaten
Haftung durch den gesetzlichen Versic'herungsschutz. Im Sozialgesetzbuch _(5 105SGB
»Vll)_ ist dahergeregelt. dass bei Personen. die einem Betrieb oder einer Organisation
angehö|en und sich lm Dienst fahrlässig verletzen-, ein Haftungsäüsschluss'In Bezug
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auf den Gesundheitsschaden besteht. Das bedeutet insbesondere, dass die Haft-
pichtversicherung kein Schmerzensgeld zahlen muss. Dieser Haftungsausschluss gilt
auch für Angehörige der freiwilligen Feuerwehren. Er dient dem Betriebsfrieden. Ver-
hindert werden soll, dass die Angehörigen einer Organisation, in unserem Fall der Feu-
erwehr, sich gegenseitig verklagen. Der Haftungsausschluss ist gerechtfertigt: Denn
die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung sind namentlich im Bereich der eh-
renamtlich tätigen Feuerwehrleute so gut ausgestaltet, dass es keiner zivilrechtlichen
Auseinandersetzungen untereinander bedarf. Die private Haftung für Sachschäden
bleibt jedoch in der Regel bestehen.

Beispiel: Wenn der Feuerwehrmann X die Feuerwehrfrau Y versehentlich beim Einsatz
mit dem Ellenbogen im Gesicht trifft und dadurch ein Zahn ausgeschlagen wird, ist
dies ein Fall von Fahrlässigkeit, der nicht zu Haftungsansprüchen untereinander führt.
Die Unfallkasse Saarland zahlt die Kosten derzahnärztlichen Behandlung. Ein zusätzli-
cher zivilrechtlicher Anspruch auf Schmerzenzgeld hat Feuerwehrfrau Y jedoch nicht
gegenüber Feuenwehrmann X.

Gilt die Haftungsbeschränkung auch bei Vorsatz?

Wenn der Unfall vorsätzlich herbeigeführt wurde, bleibt die Ersatzpicht (in unserem
oben genannten Fall des Feuewvehrmannes X) bestehen.

Besteht die Haftungsbeschränkung auch aufWegen?

Bei einem versicherten Wegeunfall tritt die Schutzwirkung der Haftungsbeschränkung
nicht ein. Die Haftungsbeschränkung besteht jedoch auf sogenannten Betriebswegen,
Dies sind zum Beispiel die Wege ab dem Zeitpunkt derAlarmierung.

Sind ehrenamtlich Tätige auch haftpichtversichert, wenn sie Dritten Schäden zufü-
gen?

Die gesetzliche Unfallversicherung gleicht Gesundheitsschäden aus, die ehrenamtlich
Tätige selbst erleiden. Für Dritten zugefügte Schäden ist die gesetzliche Unfallversiche-
rung nicht zuständig bzw. nicht leistungspichtig. Diese Frage muss daher seitens der
Organisation, für die die ehrenamtliche Tätigkeit erfolgt, mit der jeweiligen Haftpflicht-
versicherung abgeklärt werden.

Haushaltshilfe

Unter welchen Voraussetzungen wird Haushaltshilfe gewährt?

Haushaltshilfe wird geleistet, wenn
- den Leistungsempfängern wegen der Ausführung einer Leistung zur medizinischen
Rehabilitation (z.B. —> Heilbehandlung) oder einer Leistung zurTeilhabe am Arbeits-
leben (z.B. Umschulung) die Weiterführung des Haushalts nicht möglich ist,

- eine andere im Haushalt lebende Person den Haushalt nicht weiterführen kann und
o im Haushalt ein Kind lebt, das bei Beginn der Haushaltshilfe das zwölfte Lebensjahr

noch nicht vollendet hat oder das behindert und auf Hilfe angewiesen ist.
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Welche Leistungen werden erbracht?

Haushaltshilfe umfasst die Dienstleistungen, die zurWeiterführung des Haushalts not-
wendig sind, z.B. Beschaffung und Zubereitung der Mahlzeiten, Pflege der Wohnräu-
me, Kinderbetreuung.

Kann eine Haushaltshilfe nicht gestellt werden, werden die Kosten für eine selbstbe-
schaffte Haushaltshilfe bis zu einem Höchstbetrag übernommen. Anstelle der Haus-
haltshilfe übernimmt der Unfallversicherungsträger auf Antrag die Kosten für die Mit-
nahme oder andewveitige Unterbringung des Kindes bis zur Höhe der Kosten der sonst
zu erbringenden Haushaltshilfe.

Häuslicher Bereich —> Wege

Heilbehandlung (medizinische Rehabilitation)

Was umfasst die Heilbehandlung?

Die Heilbehandlung umfasst insbesondere
Erstversorgung,
ärztliche Behandlung,
zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versorgung mit Zahnersatz,
Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln,
häusliche Krankenpflege,
Behandlung in Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen,
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation einschließlich Belastungserprobung
und Arbeitstherapie.

Hilfsmittel

Entschädigt die gesetzliche Unfallversicherung Hilfsmittel, die bei einem Versiche-
rungsfall beschädigt oder zerstört wurden?

Hilfsmittel (z.B. Brillen, Hörgeräte, Prothesen), die bei einem Versicherungsfall beschä-
digt werden oderverloren gehen, sind wiederherzustellen bzw. zu erneuern. Vorausset-
zung ist, dass das Hilfsmittel zum Unfallzeitpunkt bestimmungsgem'a'ß ven;vendet wur-
de. Es genügt beispielsweise, wenn die Brille für das Sehen in der Nähe zur jederzeiti-
gen Benutzung griffbereit in der Brusttasche war.

Hinterbliebenenrenten —> Todesfall

lnformationsfahrten —> Lehr- und Informationsfahrten
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lnriérie U'rsa'the

A”Isteir$1 Unfa'‘a'ufgrund innerer V'erUrsachunga‘lä Arb”eftsunfall zu entschädigen ?

Ein Unfall, den Angehörige der freiWilligen Feuerwehr be| ihrem Dienst erleiden, ist kein
entschaügungspmhhger Arbeitsünfall, wenn die Ursache des Un'fall'es ni'cht'|ri einer
—> versicherten (Dienst-)Tätigkeit, sondern in einer körperlichen Konstitution begrün-
det ist und der Uhfail mgleicher Weise ‘a|m_h außerhalb _der versicherten Tätigkeit hätte
eintreten können.
Beispiel: Ein Feuerwehrangehöriger leidet an Bluthochdruck. Dadurch fällt er in-
“felgejein‘es Schwindelanfall'es irn, Feue'rw'ehrgerätehaus bei Waitung'sarbeiten'auf den
Fußboden und bricht sich den linken Arm-.

Wie is't die Re'chtsiage Wenn bei einem Unfall 3115 innererUrsache.dieArtoder5chwere
der Verletzung durch betriebliche Verhäitri'isse bedingt ist?

Ausnahmswase liegt ein Arbeitsunf'all vor, wenn die Art oder Sth_virere' der Verletzu"ng
durch besondere Gefahrenmornente bedingt ist, denen Feuerwéhrangehörige durch
ihre Tätigkeit im Feuerwehrdmnst ausgesetzt Waren _Als solche Gefahrenrhom'en'te
kommen Betrie'bseihrichtungen, wie zum Beispiel laufende Maschinen und Leitern, in
Betracht
Beispiel.. Em Feuerwehrangehbnger leidet an Bluthochdruck. Dadurch fällt er in—

folge eines Schwind'elanfalles beim Löschéinsatz von der Dreh'leiter des Löschfahrzeu
ges und erleidet mehréw_i<hoche’nbrtjtha

[ah-tesabeitsyerdienst3-ÜAV)

Was Versrejhtmanuriter damiaf'hresarb‘eitsveidfe”slf?

Der ]ahresarbeitsverdienst'ist Berechnungsgrundlage für Viele Leistungenfin Geld (z.B.
Rente..Witwenrerite, Waisenrente). Es gibt, Regelungen. für _d_ie Regelberechnung und i|

Sonderfa'lle. Beispiele..
o JAV für landwirtsc'haftliche' Unternehmer.
o J_AV- fiir haüptberufliche-Beamte oderBerufssoldaten
- ]AV bei Beiufskrankhei'ten.
o Mindest--JAV (auch fii'rKinder und Jugendliche).
o Höchst——JAV
- Neufes‘tstellung nach Altersstufen. wenn _d_er Verskherungsfa’ll vo'r_ Vollendung' des
30 Lebensjahres eingetreten ist.

o Neufestste'llung nach Sehul— oder Berufsausbildung'm bestimmten Sondeälle'n‘

(auch nachVblle'nduhg' des 30 Lebensjahres)

Wie wirdder]ahres_arbeitsvErdienst im Regelfall berechnet?

Der iahresarbensverdmnst ist der Gesamtbetrag der Atbeitsentgelte (ä 14des Vierten‘
;Buche's' Soualgesetzbuch) und Arbeitsnko‘mméh (ä 15 des Vierten' Buches Sb2|alge'-
‘Setzbuchj der/des Ver5|cherten'In den zwölf Kalendermonatenvor dem Monat' in dem
der V'ersich'erungs'fäll eingetreten ist. Da'mit die aus dem JAV errechneten Renten ihre
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5oz_ia_len Schutzfunktmnen erfüllen können, 5ie__ht das Gesetz grundsätzhch einen Min-
dest--JAV in Höhe von 60 Präzerit der Bezu35größe vor.

Bi$_zu—welc'héfHöhe wird der]ahre's‘afbeit—sve’rdie’st berücksichtigt?

Der Höchstbetrag des ]ahresarbensverdmnstes beträgt das 2 2fach'e; der”um Zeitpunkt
dés-Versicherungsfalls maßgebenden Bezugsgröße und wird jeweils auf volle Tausend
Eure aufgerundet.

Wie wird derjahresarbeitsverdienst für m der Kinder—. und ]‘ugendfeuerwehr tätige Kin—

der, ]ugendhche und Auszubildende und. für versicherte Péfson'en berechn'et, die im
Zeitpunktdes Versicherungsfails das 30. Lebensjahr hoch nicht vollendet haften?

Der]ahresarbeitsverdien.st fürVersicherte. die noch kein oder nur ein geringes Einkom-
[nen haben, wird nach Minde‘stbeträgen bErechne;t Grundlage für die B’erechnung ist.
die Bé‘zugsgröße (.= Durchschnittse'ntgelt der gesetzlichen Rentenversucherung) Die
Bezugsgröße wird jedes Jahr neu. festgesetzt. Am Ende.dieser Broschüre nden Sie ei“-

ne Tabelle,‘m der Siedle aktuelle'n We'rt'e fortschreiben können.

Der]ahresarbe1tsverdrenst beträgt mindestens
i. für- Versicherte. die im Zeitpunkt des Versicherungsfalies-das 6. aber noch nicht:

das 15. Lebensiahr vollendethaben, 33% Prozent.
2 flirV'ersi'cherte die lm Zeitpunkt des Versich'erüngsfalls da's'15 aber noch:nichtdas.

18.. Lebensjahr vollendet haben 40 vom Hündert.
_2._ für Versicherte, die im Zeitpunkt des Versicherungs'fa'lls' das 18 Lebensjahr. aber

noch nicht das 25. Leben5|ahr vollendet haben. 60 vom Hunden
_3. fürVersi‘cherte, die'lm Zeitpunkt des Versiche'rungsfalls das 2__5. aber noch nicht das
30. LehensjahrV'ollehd'et haben, 75 Prozent

der'tm Zeitpunkt des Versicheru ngsfalls maßgebend'en Bezugsgriiße.

Kann derjahresarbeitsverdienst während .deskentenbezugsneu festgesetzt werden?

Der Jahresarbettsverdmnst wird für Versicherte die irn. Zeitpuhlgt des" Versicheru'n'gs-
falls das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, neu festgesetzt und damit auch
die Rente neu berechnet"Wenn der.Rentenberemnung der Minda5t--J'AV zu GrUnd_e lag-
und der/die Feuervvehrangehörige ein in den Vorschriften des Mind'est'1AV genanntes
weiteres Lebensjahr vollendet hat,.

Ab der Vollendung des 30. Lebensjahres wird. wenn es ftir Versichede günstiger ist
Und der Versicherungsfall vor. Vo'llendüng des 30. Lebensjahr eingetreten. ist, der Jah-
resarbeitsverdienst-mit Vollendung des 3.0. Lebensjahres auf 100 Prozent der zu die—

Se_m Zeitp'uhkt maßgebenden Bezügsgröße neu fe5t-ge'setzt. Wurde die. Hochschul—
oder .Fachhochschulreife erworben, tritt an die Stelle des Wertes 100 Prozent derWert
120 Prozent.der Bezugsgröße.

ist der Versicherungsfall während einer Berufsausbildung eingetreten. wird wenn es
für den Versiche'rten bzw. d|e Versicherte gunshger ist der'iahresarbedsverdmnst un-
ter bestimmten Voraussetzungen schon vorVoll'endung des 25. Lebensjah res-auf 75
Prozent neu festgesetzt.
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Fürversicherte Personen, die den Versicherungsfall nach Vollendung des 30. Lebens-
iahres während einer Schul— oder Berufsausbildung oder einer Hochschul— und Fach-
hochschulausbildung erleiden, siehtderGesetzgeber unterbestimmten Vorausset-
zungen ebenfalls eine Neufestsetzung auf 100 bzw. 120 Prozent der zum jeweiligen
Zeitpunkt der Neuberechnung maßgebenden Bezugsgröße vor.

]ubiläumsfeier—> Gemeinschaftsveranstaltungen

]ugendorganisationen derWehr

Müssen ofzielle Veranstaltungen (z.B. Zeltlager) der ]ugendfeuerwehr bei der Unfall-
kasse Saarland vor ihrer Durchführung angezeigt werden?

Eine Meldung ist nicht erforderlich.

Bei welchen Tätigkeiten besteht Versicherungsschutz?

Neben den reinen Ausbildungs- und Übungsmaßnahmen erstreckt sich der Versiche-
rungsschutz auf alle satzungsmäßigen Veranstaltungen, die der Nachwuchsförderung
dienen, wie z.B. Tätigkeiten zum Zwecke der Körperschulung und des Sports sowie zur
Pege des Gemeinschaftslebens wie Wanderungen, Bastelunterricht, Zeltlager usw.

Besteht bei Unfällen aus Anlass von Neckerei, Spielerei oder Streit Versicherungs-
schutz?
—> Neckerei, Spielerei, Streit.

Kameradschaftsabende —> Gemeinschaftsveranstaltungen

Kinderfeuerwehrgruppen —> Vorbereitungsgruppen

Körperschäden

Fürwelche Körperschäden kommt die gesetzliche Unfallversicherung auf?

Als Körperschäden gelten sowohl physische als auch psychische Schäden. Der einge-
tretene Körperschaden muss Folge des erlittenen Unfalles sein. Erkrankungen oderVer-
letzungen, die schon vor dem Unfall bestanden haben und nur gelegentlich beim Feu-
erwehrdienst in Erscheinung treten, werden nicht als Unfallfolgen entschädigt.

Als Gesundheits- oder Körperschaden gilt auch die Beschädigung oder der Verlust ei-
nes —> Hilfsmittels. Zu den Hilfsmitteln zählen Zahnprothesen, Brillen usw.
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Kraftfahrzeughilfe

Wann wird Kraftfahrzeughilfe erbracht?

Kraftfahrzeughilfe wird erbracht, wenn die Versicherten infolge Art oder Schwere des
Gesundheitsschadens nicht nur vorübergehend auf die Benutzung eines Kraftfahr-
zeugs angewiesen sind, um die Teilhabe am Arbeitsleben oder am Leben in der Ge-
meinschaft zu ermöglichen.

Welche Leistungen umfasst die Kraftfahrzeughilfe?

Die Kraftfahrzeughilfe umfasst Leistungen zur Beschaffung eines Kraftfahrzeugs, für
eine behinderungsbedingte Zusatzausstattung und zur Erlangung einer Fahrerlaubnis.

Krankengeld —> Verletztengeld; Fortzahlung des Arbeitsentgelts

Krankschreibung
Sind Feuerwehrmitglieder versichert, wenn sie trotz Krankschreibung am Dienst teil-
nehmen?

Es obliegt der/dem Einsatzverantwortlichen zu entscheiden, ob sie/er ein erkranktes
Feuerwehrmitglied einsetzt. Wir empfehlen im Rahmen der Fürsorgepicht, nach
Kenntnis des Vorliegens einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eines Feuewvehrmit-
gliedes, diese/diesen zum Dienst in der2eit nicht einzusetzen.

Es ist jedoch durchaus möglich, dass im Hauptberuf eine Arbeitsunfähigkeit vorliegt,
jedoch der Feuerwehrdienst ausgeübt werden kann. Entscheidend ist, ob die Tätigkeit
im Feuerwehrdienst den Heilungsprozess beeinträchtigt bzw. gefährdet oder nicht.

Lehr- und lnformationsfahrten

Besteht bei derartigen Unternehmungen Versicherungsschutz?

Lehr- und lnformationsfahrten, die den Belangen der Feuerwehr dienen und ofziellen
Charakter haben, sind versichert. —> versicherte Tätigkeiten; Dienstgänge, Dienstrei-
sen; eigenwirtschaftliche Tätigkeiten.

Lehrgang —> versicherte Tätigkeiten

Lehrtätigkeit
Sind die Lehrenden der Feuenvehr bei ihrer Tätigkeit versichert?

Versicherungsschutz besteht, soweit die Lehrenden hierbei ehrenamtlich tätigwerden.
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Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung

Welche Leistungen sieht die gesetzliche Unfallversicherung vor?

1. Heilbehandlung (medizinische Rehabilitation),
2. Leistungen zurTeilhabe am Arbeitsleben.
3. Leistungen zur Sozialen Teilhabe und ergänzende Leistungen,
4. Leistungen bei Pegebedürftigkeit,
5. Geldleistungen während der Heilbehandlung und der Leistungen zur Teilhabe am

Arbeitsleben (—> Verletzten-und —» Übergangsgeld),
6. Renten, Beihilfen und Abndungen.

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Was beinhalten diese Leistungen?

Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die
Erwerbsfähigkeit behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen entspre-
chend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wieder-
herzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauerzu sichern.

Die Leistungen umfassen insbesondere
o Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich Leistungen
zur Beratung und Vermittlung, Trainingsmaßnahmen und Mobilitätshilfen,

- Berufsverbereitung einschließlich einer wegen der Behinderung erforderlichen
Grundausbildung,

- beruiche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit die Leistungen einen zur Teil-
nahme erforderlichen schulischen Abschluss einschließen,

o beruiche Ausbildung.

Übernimmt der Unfallversicherungsträger während einer Maßnahme zur Teilhabe am
Arbeitsleben den Lohnausfall der Versicherten?

—> Übergangsgeldwird erbracht, wenn Versicherte infolge des Versicherungsfalls Leis-
tungen zurTeilhabe am Arbeitsleben erhalten.

Leistungen zur Sozialen Teilhabe und ergänzende Leistungen

Was versteht die gesetzliche Unfallversicherung unter Leistungen zur Sozialen Teilha-
be?

Als Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden die Leistungen erbracht, die den behin-
derten Menschen die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglichen oder sichern
oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pege machen.
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Welche Leistungen sind vorgesehen?

Zu den Leistungen zurSozialen Teilhabe und den ergänzenden Leistungen gehören
zum Beispiel:

- Kraftfahrzeughilfe,
— Wohnungshilfe,
- Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten,
- Reisekosten.

Lohnfortzahlung —> Fortzahlung des Arbeitsentgelts

Löschhelfer—> Freiwillige Helfer

Lösung vom Versicherungsschutz —> Wege

Mehrleistungen

Was sindMehrleistungen?

Mehrieistungen sind zusätzliche Leistungen, die neben den gesetzlichen Regelleistun-
gen gewährt werden.

Wer hatAnspruch aufdiese Leistungen?

Alle Personen. die in der freiwilligen Feuerwehr ehrenamtlich tätig sind. Bei Ausbil-
dungsmaßnahmen muss zusätzlich die Tätigkeit mit der Tätigkeit der freiwilligen Feu-
erwehrzusammenh'a'ngen.

Zu welchen Leistungen werden Mehrleistungen gewährt?

Zu folgenden Regelleistungen werden grundsätzlich Mehrleistungen gewährt:
- Verletztengeld,
o Übergangsgeld,
c Renten an Versicherte,
o Renten an Hinterbliebene.

Welche Mehrleistungen werden bei unfa"bedingterArbeitsunfähigkeit gewährt?

Als Mehrleistungen werden grundsätzlich erbracht

- ein Fünfzehntel des Mindestbetrages fürdas Pflegegeld,
_

- ein etwaiger Unterschiedsbetrag zwischen dem Verletztengeld oder Ubergangsgeld
und dem wegen der Arbeitsunfähigkeit entgangenen regelmäßigen Nettoarbeitsein-
kommen.

Diese Leistung wird auch dann gewährt, wenn die Zahlung von Verletztengeld als Re-
gelleistung wegen der Fortzahlung des Arbeitsentgelts ruht.
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Minderung der Emerbsf'a'higkeit —> Renten an Versicherte

Mittelbare Unfallfolgen

Werden mittelbare Unfallfolgen entschädigt?

Folgen eines Versicherungsfalls sind auch Gesundheitsschäden oder derTod von Ver-
sicherten infolge

- der Durchführung einer Heilbehandlung, von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben,

- derWiederherstellung oder Erneuerung eines Hilfsmittels,
- der zur Au<lärung des Sachverhalts eines Versicherungsfalls angeordneten Unter-
suchung einschließlich der dazu notwendigen Wege.

Musik— und Spielmannszüge

SindMitglieder von musiktreibenden Einheiten der freiwilligen Feuerwehr versichert?

Die Mitglieder der Musik— und Spielmannszüge sind versichert, wenn sie ehrenamtlich
für die freiwillige Feuerwehr tätig werden und der Musik— bzw. Spielmannszug laut
Satzung Teil derieweiligen freiwilligen Feuerwehr ist.

Ist der Musik— oder Spielmannszug keine Abteilung der freiwilligen Feuerwehr, son-
dern z.B. ein hiervon unabhängiger Verein, besteht grundsätzlich kein Versicherungs-
schutz überdie freiwillige Feuerwehr.

Bei welchen Tätigkeiten besteht Versicherungsschutz?

Grundsätzlich stehen Auftritte, die der Feuerwehr dienen bzw. diese repräsentieren,
unter Versicherungsschutz. Versichert sind beispielsweise Auftritte auf Feuerwehrfes-
ten oder bei Jubiläumsveranstaltungen der Feuerwehr. Das Musizieren bei privaten
Festen, wie z.B. einer privaten Geburtstagsfeier, ist grundsätzlich unversichert.

Neckerei, Spielerei, Streit

Besteht bei Unfällen aus Anlass von Neckerei, Spielerei oder Streit Versicherungs-
schutz?

Sind Verletzungen Folgen von Streit oder Neckerei und diese auf persönliche und feu-
erwehrfremde Gründe zurückzuführen, besteht kein Versicherungsschutz. Für Spiele-
reien (z.B. an Betriebseinrichtungen) besteht ebenfalls kein Versicherungsschutz. Et-

was anderes kann nur für Kinder und Jugendliche gelten, deren natürlicher Spieltrieb
oder typisches Gruppenverhalten sowie die mangelnde Einsicht in die Gefährlichkeit
des Handelns für sie eine Betriebsgefahr bildet, insbesondere wenn es sich um Be-
triebseinrichtungen handelt, die zum Spielen reizen und der Personenkreis nicht genü-
gend beaufsichtigt wird.
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Ordnungsdienst —> Absperrdienste, Ordnungsdienste

Rehabilitation —> Leistungen dergesetzlichen Unfallversicherung

Reisekosten
Unterwelchen Voraussetzungen werden Reisekosten übernommen?

Reisekosten werden übernommen, soweit dies zur Durchführung der Heilbehandlung
oder der Leistungen zur—> Teilhabe am Arbeitsleben erforderlich ist.

Was gehört zu den Reisekosten?

Zu den Reisekosten gehören
o Fahr- und Transportkosten,
- Verpegungs- und Übernachtungskosten,
- Kosten des Gepäcktransports,
o Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung
für die Versicherten und für eine wegen des Gesundheitsschadens erforderliche Be-
gleitperson.

Renten an Versicherte

Unterwelchen Voraussetzungen werden Renten an Versicherte gewährt?

Versicherte, deren Emerbsfähigkeit infolge eines —> Versicherungsfalls über die 26.
Woche nach dem Versicherungsfall hinaus um wenigstens 20 vom Hundert gemindert
ist, haben Anspruch aufeine Rente.

Was verstehtman unterMinderung der Enrverbsfähigkeit (=MdE)?

Die Minderung der Erwerbsfähigkeit richtet sich nach dem Umfang dersich aus der Be-
einträchtigung des körperlichen und geistigen Leistungsvermögens ergebenden ver—

minderten Arbeitsmöglichkeiten auf dem gesamten Gebiet des Erwerbslebens. Bei iu-
gendlichen Versicherten (z.B. Angehörige derjugendfeuemehr) wird die Minderung der
Erwerbsfähigkeit nach den Auswirkungen bemessen, die sich bei Erwachsenen mit
gleichem Gesundheitsschaden ergeben würden.

Wie wird die Minderung der Enrverbsfähigkeit festgestellt?

Die Minderung der Erwerbsfähigkeit wird durch ärztliche Sachverständige (z.B. Ärzte
und Arztinnen in der Chirurgie, Orthopädie, Innere Medizin, Radiologie) in der Regel
nach erfolgterärztlicherüntersuchung geschätzt.

Welche MdE-Grade gibt es?

MdE-Grade werden erst ab 10 % berücksichtigt; danach werden sie in Ser-Blocks (z.B.
15, 20, 25, 30, 35 usw. bis 100 %) abgestuft. Ausnahmsweise sind auch MdE-Grade von
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33 '/s % oder 66 1/3(= die MdE des Versicheuten ist insgesamt um 1/3 bzw. um 2/3 her-
abgesetzt) möglich.

Beispiele:
MdE in °/o

Verlust der Hand 60
Verlust eines Beines im
Unterschenkel 40
Verlust eines Auges 25-30

Wie wird die Rente berechnet?

Die Höhe der Rente ist vom +]ahresarbeitsverdienst und der Minderung der Erwerbs-
fähigkeit (MdE) abhängig.

Bei Verlust der Emerbsfähigkeit (= 100 %) wird Vollrente geleistet; sie beträgt zwei
Drittel des ——) jahresarbeitsverdienstes. Bei einer MdE wird Teilrente geleistet; sie wird
in der Höhe des Vomhundertsatzes der Vollrente festgesetzt, der dem Grade der MdE
entspricht.
Berechnungsbeispiel: Der Versicherte ist infolge eines Versicherungsfalls auf dem lin-
ken Auge erblindet. Die MdE wird auf 30 % geschätzt. Der ]ahresarbeitsverdienst be-
trägt 30.000- €.

Vollrente jährlich:
2/3 von 30.000; € = 20.000,- €
Teilrente jährlich:
30 % von 20.000- € = 6.000- €
Teilrente monatlich:
‘l1z von 6.000; € = 500,- €

Ab welchem Tag wird die Rente gewährt?

Renten an Versicherte werden von dem Tag an gezahlt, der auf den Tag folgt, an dem
1. derAnspruch auf—> Verletztengeldendet,
2. der —> Versicherungsfall eingetreten ist, wenn kein Anspruch auf —> Verletztengeld

entstanden ist (z.B. bei Angehörigen derjugendfeuewvehr).

Wie lange wird die Rente gewährt?

Die Rente wird gewährt, solange der Versicherte in seiner Erwerbsfähigkeit um wenigs-
tens 20 % gemindert wird. Der Anspruch endet spätestens mit dem Tode des Versi-
cherten.

Kann die Rente geändert oder entzogen werden?

Tritt in den Verhältnissen, die für die bisherige Rentenfeststellung maßgebend waren,
eine wesentliche Anderung ein, kann die Rente bei einer Verschlimmerung oder Besse-
rung erhöht, herabgesetzt oder entzogen werden.
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Wie berechnet sich die Rente, wenn man hauptberuich als Beamter/Beamtin oder
Berufssoldat /in tätig ist?

Als —> ]ahresarbeitsverdienst gilt der ]ahresbetrag der ruhegehaltsfähigen Dienstbezü-
ge, die der Berechnung eines Unfallruhegehaltes zugrunde zu legen wären. Die danach
berechnete Rente ist nur insoweit zu zahlen, als sie die weitergewährten Dienst— und
Versorgungsbezüge übersteigt. Dabei verbleibt jedoch mindestens eine Rente in Höhe
des Betrages, der bei Vorliegen eines Dienstunfalls als Unfallausgleich zu gewähren
wäre.

Renten an Witwen,Witwer und Waisen —> Todesfall

Sachschäden

Werden von der Unfallkasse Saarland Sachschäden ersetzt?

Angehörige der freiwilligen Feuerwehren haben bei Sachschäden nurnoch dann einen
Entschädigungsanspruch gegenüber der Unfallkasse Saarland, wenn kein anderweiti-
ger öffentlich-rechtlicher Ersatzanspruch besteht.

Die Gemeinden sind grundsätzlich zum Schadensersatz für private Sachen der Feuer—

wehrangehörigen durch das Gesetz über den Brandschutz, die Technische Hilfe und
den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG) verpichtet. Somit entfällt in der Regel
eine Regulierung von Sachschäden durch die Unfallkasse Saarland.
—> Körperschäden

Scherz —> Neckerei, Spielerei, Streit

Schmerzensgeld

Wird von derUnfallkasse Saarland Schmerzensgeld gewährt?

Schmerzensgeld wird nicht gewährt, weil die Bestimmungen des Sozialgesetzbuches
Siebtes Buch diese Leistung nicht versehen.
—+ Renten an Versicherte

Selbstverschuldete Unfälle

Ist der Versicherungsschutz für selbstverschuldete Unfälle ausgeschlossen?

In der gesetzlichen Unfallversicherung werden Leistungen grundsätzlich ohne Rück-
sicht auf die Verschuldensfrage erbracht. Die Feuewvehrangehörigen erhalten auch
dann Leistungen, wenn sie den Unfall selbst verschuldet haben.
—> Absichtliche Verursachung eines Versicherungsfalls
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Spaßaktionen
Sind Spaßaktionen versichert?

Der Unfallversicherungsschutz der freiwilligen Feuerwehr erstreckt sich in der Regel auf
die im Gesetz über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz
im Saarland (SBKG) genannten Aufgaben der Feuemrehren. Hiernach haben die Feuer-
wehren Menschen zu retten und Schaden von Menschen, Tieren. Gütern und Umwelt
abzuwenden. Spaßaktionen wie z.B. die sogenannte COLD WATER CHALLENGE gehören
nicht hierzu und sind daherauch nicht versichert.

Zudem entstehen bei solchen Spaßaktionen unzulässige Gefährdungen für Feuerwehr—
angehörige und eventuell Außenstehende. Dies kann aus Sicht der Unfallverhütung
nicht toleriert werden und ist von den Feuerwehren dringend zu unterlassen.

Spielerei —> Neckerei, Spielerei, Streit

Sport

Unterwelchen Voraussetzungen ist für die sportliche Ertüchtigung derWehrieute Versi-
cherungsschutz gegeben?

Sportliche Betätigungen gelten als versicherte Tätigkeiten, wenn sie im Rahmen eines
geordneten Dienstsportes erfolgen. Der Sport soll zur körperlichen Ertüchtigung beitra—

gen und damit den Zwecken (Erhaltung und Förderung der Einsatzbereitschaft) der
Wehr dienen. Sportliche Betätigungen außerhalb dieses Rahmens stehen grundsätz—
lich nicht unter Versicherungsschutz (—> Fußballspiele).

Welche Sportarten können ausgeübt werden?

Grundsätzlich können alle Sportarten (z.B. Gymnastik, Turnen, Waldlauf, Ballspiele)
ausgeübt werden, wenn sie den angestrebten Zweck (siehe oben) verfolgen. Sportar-
ten, die lediglich der Unterhaltung dienen (z.B. Kegeln in geselliger Runde mit Alkohol-
genuss, Schach) bleiben ausgeschlossen.

Sterbegeld —> Todesfall

Streit —> Neckerei, Spielerei, Streit

Tagegeld —> Mehrleistungen
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Todesfall

Welche Leistungen werden bei Tod durch einen —) Versicherungsfall gewährt?

Bei Tod durch einen Versicherungsfall werden unter anderem folgende Leistungen ge-
Wählt

o Sterbegeld
Das Sterbegeld beträgt ein Siebtel der im Zeitpunkt des Todes geltenden Bezugsgrö-
ße (—> ]ahresarbeitsverdienst).

- Überführungskosten
Kosten der Überführung an den Ort der Bestattung werden erstattet, wenn der Tod
nicht am Ort der ständigen Familienwohnung der Versicherten eingetreten ist und
die Versicherten sich dort aus Gründen aufgehalten haben, die im Zusammenhang
mit derversicherten Tätigkeit oder mit den Folgen des Versicherungsfalls stehen.

- Witwen- und Witwerrente
Witwen oder Witwer erhalten eine Witwen- oder Witwerrente, solange sie nicht wie-
dergeheiratet haben.

Die kleine“ Witwen-/Witwerrente beträgt 30 v. H. des —> jahresarbeitsverdienstes.
Eine große Witwen-/Witwerrente in Höhe von 40 v. H. des ]ahresarbeitsverdienstes
erhält, wer
o das 45. Lebensjahr vollendet hat oder
- erwerbsgemindert, berufs- oder erwerbsunfähig ist oder
- mindestens ein waisenrentenberechtigtes Kind erzieht oder
c für ein Kind sorgt, das wegen körperlicher. geistiger oder seelischer Behinderung
Anspruch auf Waisenrente hat oder nur deswegen nicht hat, weil das 27. Lebens-
iahrvollendetwurde.

Ab 2012 (Todesjahr) erfolgt eine stufenweise Anhebung der Altersgrenze vom 45.
aufdas 47. Lebensjahr (Todesiahr2021= 45 Jahre und 10 Monate).

Seit dern 01.01.2002 wird die kleine“ Witwen-/Witwerrente längstens für 24 Kalen-
dermonate nach Ablauf des Monats, in dem die/der Versicherte verstorben ist, ge-
zahlt.

Über diesen Zeitraum hinaus wird die kleine“ Witwen-/Witwerrente nur noch ge-
währt. wenn
o der/die Versicherte vordem 01. Januar 2002 verstorben ist oder
o die Ehe vor dem 01. ]anuar 2002 geschlossen wurde und mindestens ein Ehegatte
vor dem 02. Januar 1962 geboren wurde.

Berücksichtigungsfähiges Einkommen wird angerechnet. Für die ersten drei Monate
nach dem Tode wird die Rente in Höhe der Vollrente (—> Renten an Versicherte) ge-
währt. Eine Einkommensanrechnung erfolgt nicht.
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Die Vorschriften über Hinterbliebenenleistungen an Witwen und Witwer gelten
grundsätzlich auch für Hinterbliebenenleistungen an Lebenspartner und Lebens-
partnerinnen nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz.

o Waisenrente
Die Rente beträgt
20 % des —> ]ahresarbeitsverdienstes für eine Halbwaise
30 % des —> ]ahresarbeitsverdienstes für eine Vollwaise.

Für die Waisenrenten gelten Altersgrenzen.

Alle Hinterbliebenenrenten dürfen zusammen höchstens 80 Prozent des |ahresar-
beitsverdienstes betragen. Zusätzlich besteht meist ein Anspruch auf eine Hinter-
bliebenenrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung (DRV). Dort muss ein An-
trag gestellt werden. Die Rentenversicherung prüft, ob ihre Rente wegen des Zu-
sammentreffens mit der Rente der Unfallversicherung zu kürzen ist.

- Frühere Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner sowie Eltern von Versi-
cherten, die im Jahr vor dem Tod von den Versicherten unterhalten wurden. können
einen Anspruch auf Hinterbliebenenrente haben. Dazu müssen sie einen formlosen
Antrag bei der Unfallkasse Saarland stellen.

Wie berechnet sich die Hinterbliebenenrente, wenn der/die Verstorbene Beamter/
Beamtin oder Berufssoldat /Berufssoldatin war?

Die monatliche Hinterbliebenenrente errechnet sich aus der Differenz zwischen der
tatsächlichen und der ktiven Hinterbliebenenversorgung aus dem Dienstverhältnis
der/des Verstorbenen.

Trunkenheit —> Alkoholgenuss

Überführungskosten —> Todesfall

Übergangsgeld

Wann wird Übergangsgeld erbracht?

Übergangsgeld wird erbracht, wenn Versicherte infolge des Versicherungsfalls —>

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten.

In welcherHöhe wird Übergangsgeld erbracht?

Das Übergangsgeld beträgt 68 % des —-> Verletztengeldes. Das Übergangsgeld erhöht
sich auf 75 %, wenn Versicherte für mindestens ein Kind zu sorgen haben. Auch ohne
Kind gibt es 75 %, wenn der Ehegatte/die Ehegattin oder der Lebenspartner/die Le-
benspartnerin der/des Versicherten nicht berufstätig ist, weil er/sie die Versicherte]
den Versicherten pflegt oder selbst pegebedürftig ist und keinen Anspruch auf Leis-
tungen aus der Pflegeversicherung hat.
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Umweg —> Wege

Unfall aus innerer Ursache —> Innere Ursache

Unterbrechung des Versicherungsschutzes

In welchen Fällen kann eine Unterbrechung des Versicherungsschutzes eintreten?

Der Versicherungsschutz wird immer dann unterbrochen, wenn für eine erhebliche
Zeit statt der —> versicherten Tätigkeit —+ eigenwirtschaftliche Tätigkeiten verrichtet
werden. Für die Dauer der Unterbrechung besteht kein Versicherungsschutz.
Beispiel: Beim Wartungsdienst verlässt ein Feuerwehrangehöriger das Gerätehaus,
um sich an einem 100 m entfernten Automaten Zigaretten zu besorgen.

Veranstaltungen —> Gemeinschaftsveranstaltungen; versicherte Tätigkeiten

Verbotswidriges Handeln

Geht der Versicherungsschutz verloren, wenn gegen Verbote verstoßen wird?

Verbotswidriges Handeln schließt die Annahme eines —> Versicherungsfalls nicht aus.
Der Versicherungsschutz bleibt daher erhalten. Beispiel: lm Alarmierungsfall verun-
fallt ein Feuerwehrangehöriger auf dem Weg zum Gerätehaus mit seinem eigenen
PKW infolge überhöhter Geschwindigkeit.
Eine Ausnahme gibt es nur für die absichtlich herbeigeführte Verletzung (—> Absicht"-
che Verursachung eines Versicherungsfalles) oderwenn Versicherte rechtskräftig von
einem Strafgericht wegen eines Verbrechens oder einem vorsätzlichen Vergehen (z.B.
wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr) verurteilt wurden.

Verjährung

Können Ansprüche aufSozialleistungen verjähren?

Ansprüche auf Sozialleistungen verjähren in vier iahren nach Ablauf des Kalender-
iahrs, in dem sie entstanden sind. Beispiel: Ein Feuenrvehrmitglied erleidet einen —>

Versicherungsfall, der ab dem 14.01.2016 eine Rente rechtfertigen würde. Wird der Un-
fall der Unfallkasse Saarland nicht vor dem 01.01.2021 gemeldet, so ist die Rente für
das Jahr 2016 veriährt. Der Anspruch auf die Rente ab dem jahr 2017 besteht im jahr
2021 aberweiter.

Verletztengeld

Wer hatAnspruch aufVerletztengeld?

Verletztengeld wird unter anderem erbracht, wenn Versicherte (——> versicherte Perso-
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nen) infolge des —) Versicherungsfalls arbeitsunfähig sind oder wegen einer Maßnah-
me der —> Heilbehandlung eine ganztägige Erwerbstätigkeit nicht ausüben können
und unmittelbar vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder der —> HeilbehandlungAn-
spruch auf Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen, Krankengeld, Pflegeunterstützungs-
geld, Verletztengeld, Versorgungskrankengeld, Übergangsgeld, Unterhaltsgeld, Kurz-
arbeitergeld, Arbeitslosengeld, nicht nur darlehensweise gewährtes Arbeitslosengeld
|| oder nicht nur Leistungen für Erstausstattungen für Bekleidung bei Schwangerschaft
und Geburt nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch oderMutterschaftsgeld hatten.

Ab wann wird Verletztengeld gezahlt?

Verletztengeld wird von dem Tage an gezahlt, ab dem die Arbeitsunfähigkeit ärztlich
festgestellt wird, oder mit dem Tag des Beginns einer Heilbehandlungsmaßnahme
(z.B. stationäre Behandlung im Krankenhaus). die die Versicherten an der Ausübung
einer ganztägigen Erwerbstätigkeit hindern.

Wann endet die Verletztengeldzahlung?

Das Verletztengeld endet in der Regel mit dem letzten Tag der Arbeitsunfähigkeit oder
der Hinderung an einer ganztägigen Erwerbstätigkeit durch eine Heilbehandlungsmaß-
nahme. Ist mit dem Wiedereintritt der Arbeitsfähigkeit nicht zu rechnen, gelten Son-
derbestimmungen, die auch unter anderem eine Begrenzung des Anspruchs auf 78
Wochen (= 11/1 Jahre) versehen.

ln welcher Höhe wird das Verletztengeld gewährt?

Das Verletztengeld beträgt bei Arbeitnehmern grundsätzlich 80 % des zuletzt erzielten
durchschnittlichen Bruttoentgelts (Regelentgelts). Selbstständig Tätige, die bei Beginn
der Arbeitsunfähigkeit Arbeitseinkommen erzielt haben, erhalten Verletztengeld in Hö-
he des 450. Teil des —> jahresarbeitsverdienstes. Das Verletztengeld wird durch das
kalendertägliche Nettoarbeitsentgelt oder Nettoarbeitseinkommen begrenzt. Das Ver-
letztengeld darfauch nicht den kalendertäglichen Höchstjahresarbeitsverdienst über-
steigen. Abgezogen davon werden dann noch ggf. die Beitragsanteile zur Renten- und
Arbeitslosenversicherung.

Wird aufdas VerletztengeldArbeitsentgelt oderArbeitseinkommen angerechnet?

Wird während der Arbeitsunfähigkeit das Entgelt fortgezahlt, wird die Entgeltfortzah-
lung auf das Verletztengeld angerechnet. Verweigert der Arbeitgeber bzw. die Arbeit-
geberin die Entgeltfortzahlung, erfolgt keine Anrechnung. Der Anspruch der/des Versi-
cherten auf Entgeltfortzahlung geht auf die Unfallkasse Saarland kraft Gesetzes über.
Zahlt derArbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin das Entgelt nurteilweise aus (z.B. 80 %),
wird auch nur dieses Teilentgelt auf das Verletztengeld angerechnet.
—> Fortzahlung des Arbeitsentgelts

Verschlimmerung von Unfallfolgen —) Renten an Versicherte
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Versicherte Personen

Welche Personen werden vom Versicherungsschutz erfasst?

Nach den gesetzlichen Bestimmungen sind Personen, die in Unternehmen zur Hilfe
bei Unglücksfällen unentgeltlich, insbesondere ehrenamtlich tätig sind oder an Aus-
bildungsveranstaltungen dieser Unternehmen einschließlich der satzungsmäßigen
Veranstaltungen, die der Nachwuchsförderung dienen, teilnehmen, gegen Arbeitsun—
fälle und Berufskrankheiten versichert. Die (freiwilligen) Feuerwehren gelten versiche-
rungsrechtlich als Hilfeleistungsunternehmen.

Die im Feuewvehrdienst ehrenamtlich Tätigen sind daher unfallversichert.
Zu den versicherten Personen gehören:

o die aktiven Mitglieder derfreiwilligen Feuewvehren
o die Mitgliederder Vorbereitungsgruppen und Jugendfeuemehren
o Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Ausbildungsveranstaltungen der freiwilligen

Feuem1ehren
o Nichtmitglieder der freiwilligen Feuerwehren, wenn sie für das Hilfeleistungsun-

ternehmen in dessen Auftrag ehrenamtlich tätig werden und den Interessen und
Belangen der Feuerwehr dienen. Beispiel: Bei einem Waldbrand werden —> frei-
willige Helferund Helferinnen von der Feuerwehr zum Befüllen von Sandsäcken
eingesetzt.

Angehörige der —> Altersabteilungen der Wehren, die außerhalb des Übungs— und Ein-
satzdienstes freiwillig und ehrenamtlich Aufgaben der Feuerwehren übernehmen, wie
z.B. Aufgaben der Brandschutzerziehung, Aus— und Fortbildung, Betreuung von Vorbe-
reitungsgruppen, sind ebenfalls gesetzlich unfallversichert. Damit sie versicherungs-
rechtlich den aktiven Feuerwehrmitgliedern gleichgestellt sind, ist Voraussetzung, dass
die jeweilige Brandschutzsatzung der Gemeinde eine Übertragung solcher Aufgaben
vorsieht und die zum Unfall führende Aufgabe durch den Wehrführer bzw. die Wehrfüh—
rerin angeordnet wurde.

Versicherte Tätigkeiten

Bei welchen Tätigkeiten bestehtim Allgemeinen Versicherungsschutz?

Der Unfallversicherungsschutz erstreckt sich zunächst auf die im Gesetz über den
Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG)
genannten Aufgaben der Feuerwehren. Hiernach haben die Feuerwehren Menschen
zu retten und Schaden von Menschen, Tieren, Gütern und der Umwelt abzuwenden.
Neben dem aktiven Brandschutz und Hilfeleistungseinsatz umfasst der Unfallversi-
cherungsschutz auch Alarm- und Einsatzübungen, den Übungsdienst sowie Ausbil-
dungs- und Schulungsveranstaltungen, Werkstättendienst, die Teilnahme als Dele-
gierte/r der abordneten Wehr an Tagungen des Landesfeuennehrverbandes,
Zusammenkünfte und Veranstaltungen der Feuewvehr, öffentliche Veranstaltungen
zur Werbung von Mitgliedern und Ehrungen von verdienten Mitgliedern, d. h. alle Ver-
anstaltungen, die ofziellen Charakter haben und den Belangen der Feuerwehr die-
nen. Versichert sind auch die mit der versicherten Tätigkeit zusammenhängenden
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unmittelbaren —> Wege nach und von dem Ort derTätigkeit.

Versicherungsfall

Was sind Versicherungsfälle?

Versicherungsfälle sind Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten. Der Versicherungsfall
umschreibt das Versicherungswagnis: ein bestimmter Vorfall oder das Zusammen-
treffen mehrererGeschehnisse im Leben von Versicherten, deren Eintreten spezische
(= eigentümliche) Nachteile und Gefährdungen für die Versicherten nach sich ziehen,
gegen welche die Unfallversicherung Schutz gewähren soll.

Vorbereitungsgruppen

Welche Kinder sind versichert?

Auch die Vorbereitungsgruppen für die ]ugendfeuerwehren im Saarland sind gesetz-
lich unfallversichert. Voraussetzung ist nach dem Gesetz über den Brandschutz, die
Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland (SBKG), dass die Kinder
mindestens sechs Jahre alt sind.

Waisenrente —> Todesfall

Wege

Besteht aufden Wegen zum und vom Feuewvehrdienst Versicherungsschutz?

Das Zurücklegen des mit der —> versicherten Tätigkeit zusammenhängenden unmittel-
baren Weges nach und von dem Ort der Tätigkeit gilt ebenfalls als versicherte Tätig-
keit.

Kommt es bei der Beutteilung des Versicherungsschutzes darauf an, wie der Weg zu-
rückgelegt wird?

Auf welche Weise der Weg zurückgelegt wird, ist für den Versicherungsschutz uner'
heblich. Es bleibt demnach den Feuerwehrangehörigen überlassen, ob sie den Weg
mit dem Auto. Fahrrad. Moped oder zu Fuß zurücklegt.

Wo beginnt und endet der versicherte Weg?

Der Weg zur —> versicherten Tätigkeit beginnt mit dem Verlassen des häuslichen Be-
reichs und endet mit Erreichen der Dienststelle (z.B. Gerätehaus). Zum häusli-
chen Bereich gehören Wohnung, Treppenhaus und Hausflure. Garagen zählen
ebenfalls dazu, wenn zwischen Garage und Wohnhaus ein direkter Zugang besteht.
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Welche Wegstrecken sind versichert?

Versicherungsschutz besteht nur auf den unmittelbaren Wegen nach und von der
versicherten Tätigkeit, d.h., auf den kürzesten oder zweckmäßigsten Wegen. Es
kann z.B. zweckmäßiger sein, einen etwas längeren Weg einzuschlagen, um
dadurch schnellerzum Dienst zu kommen (z.B. Weg über die Autobahn).

Besteht aufUmwegen Versicherungsschutz?

Auf Umwegen besteht grundsätzlich kein Versicherungsschutz. Umwege sind sol-
cheWege, die
- vom unmittelbaren odervom verkehrszweckmäßigen Weg abweichen,
- aus eigenwirtschaftlichen (privaten) Gründen gewähltwerden und
- die sonst versicherte Wegstrecke verlängern.

Wie ist der Sachverhalt zu beurteilen, wenn Umwege zum Zwecke einer Fahrge-
meinschaft gefahren werden?

DerVersicherungsschutz ist in diesen Fällen nicht ausgeschlossen.

Witwenrente —> Todesfall

Wohnungshilfe

Wann wird Wohnungshilfe erbracht?

Wohnungshilfe wird erbracht, wenn infolge Art oder Schwere des Gesundheitsscha-
dens nicht nur vorübergehend die behindertengerechte Anpassung vorhandenen
oder die Bereitstellung behindertengerechten Wohnraums erforderlich ist. Woh-
nungshilfe wird ferner erbracht, wenn sie zur Sicherung der beruichen Eingliede-
rung erforderlich ist.

Welche Leistungen umfasst die Wohnungshilfe?

Die Wohnungshilfe umfasst zum Beispiel
o Umbau, Ausbau oder Enneiterung der bishergenutzten Wohnung,
- Bereitstellung einerBehindertenwohnung.
- Bereitstellung einerWohnung in einem Wohnzentrum für5chwerbehinderte.

Zeltlager —> jugendorganisation
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01.01 2018 30.06.20182018 36'540'00 81“°°°‘°° 01.07.2018 31.12.2018 362,00

2°19 37-38°-°° 83-°°°v°° 811831331? 39:93:3813 333:88

31:31:3833 39:33:3353 35133

2021 39.480,00 87.000,00 °1-01-2021 387.00

Die jeweils aktuellen Werte können Sie gerne bei Bedarf bei uns erfragen.


	Seite1
	FW_Broschüre
	Abfindungen
	Absperrdienste
	Alarm
	Alkoholgenuss
	Altersabteilung
	Anträge auf Sozialleistungen
	Arbeitsgerät —> Arbeitsunfall
	Arbeitskleidung
	Arbeitsunfall


